
 

 

 

Nutzungsrichtlinie für den Inklusions-Button 

Der Inklusions-Button zeigt: Unser Verein steht für Offenheit und Teilhabe im Sport. Mit dem 

Button machen Vereine sichtbar, dass sie die vereinbarten Kriterien erfüllen und Inklusion 

aktiv leben. 

 
Diese Richtlinie erklärt, wie der Button genutzt werden darf. 

1. Zweck des Buttons 

Der Button ist ein Zeichen der Selbstverpflichtung: Vereine bekennen sich zu den sieben 

Kriterien im Selbstcheck des Inklusions-Buttons. 

Er ist kein Zertifikat oder Qualitätssiegel, sondern ein Signal nach außen für Offenheit und 

Inklusion. 

2. Nutzungsrechte 

Der Button darf von Vereinen genutzt werden, die den Selbstcheck durchgeführt und eine 

Anfrage über das Kontaktformular gestellt haben. 

Nach Erhalt der Anfrage stellt der LSB NRW dem jeweiligen Verein die offiziellen 

Grafikdateien des Buttons zur Verfügung. 

Die Nutzung ist kostenfrei, solange die Kriterien eingehalten werden. Mit dem Download des 

Buttons willigt der Verein ein, dass der LSB NRW den Verein und die Ansprechperson 

gegenüber Menschen mit Behinderungen oder anderen Interessenten zum Zweck der 

Vermittlung weitergeben und z.B. im Rahmen einer Übersicht über inklusiv geöffnete Vereine 

veröffentlichen darf. 

3. Erlaubte Verwendung 

▪ auf der Vereinswebseite (z. B. Startseite, Unterseite „Inklusion“) 

▪ in Flyern, Broschüren und Vereinsheften 

▪ in Social-Media-Beiträgen 

▪ in der E-Mail-Signatur  

▪ auf Plakaten oder Aushängen im Verein 

4. Nicht erlaubte Verwendung 

▪ für kommerzielle Werbung oder als Produktlogo 

▪ in Verbindung mit Kooperationspartnern oder Sponsoren, die selbst nicht am Button 

teilnehmen 

▪ in einer Form, die die Gestaltung verfälscht (z. B. Farben ändern, Textelemente 

hinzufügen) 

5. Gestaltungsvorgaben 

Der Button darf in Originalgröße und Originalfarbe verwendet werden. 



Zulässig sind nur die offiziellen Varianten (Farbe, Schwarz-Weiß, barrierearm). 

Der Button muss stets gut lesbar sein (Mindestbreite: 3 cm im Druck, 200 px (für 

Desktopansicht), 120 px (für mobile Ansicht)). 

6. Dauer der Nutzung 

Die Nutzung ist an die erfolgreiche Durchführung des Selbstchecks verbunden. Der Verein 

ist verpflichtet, den Selbstcheck in regelmäßigen Abständen (mindestens 1x im Jahr) zu 

wiederholen und zu überprüfen, ob der Verein den Anforderungen an die Nutzung gerecht 

werden kann. Bei grober Missachtung der Kriterien kann die Nutzung untersagt werden. 

7. Ansprechpartner und Support 

Fragen zur Nutzung des Buttons beantwortet: 

Landessportbund Nordrhein-Westfalen 

Kompetenzzentrum für Integration und Inklusion im Sport 

E-Mail: inklusion@lsb.nrw 

Kurz gesagt 

Der Inklusions-Button ist ein sichtbares Zeichen der Offenheit für Inklusion. Er darf vielseitig 

genutzt werden – solange er die offizielle Form behält und ausschließlich vom bestätigten 

Verein selbst eingesetzt wird. 
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